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China-Projekt gestartet
Im Oktober vergangenen Jahres 
hat der private Arbeitgeber-
verband Pflege seine Pläne 
vorgestellt, Pflegefachkräfte 
aus China abzuwerben und für 
den deutschen Arbeitsmarkt 
fit zu machen. Das Projekt ist 
nun offiziell gestartet. In diesen 
Tagen beginnt die Schulung 
von 150 chinesischen Pflegern 
aus der ostchinesischen Provinz 
Shandong, die in den nächsten 
acht Monaten auf eine Beschäf-
tigung in Deutschland vorbe-
reitet werden. Dazu gehören 
Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache und Kultur, vermittelt 
durch das Goethe-Institut.
Kritik an diesen Plänen äußerte 
die Gewerkschaft Verdi. „Wir 
sehen, dass hinter dieser Initia-
tive einige deutsche Unterneh-
men stehen, die sich nicht an 
Tarifverträge gebunden fühlen“, 
sagte der Essener Verdi-Sekretär 
Gereon Falck der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung. Außer-
dem sei gerade im Umgang mit 
Demenzkranken die „sprachli-
che und kulturelle Nähe“ enorm 
wichtig.

Hilfe zur Pflege: Zahl der 
Betroffenen steigt
Die Zahl der Pflegebedürftigen, 
die Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen, ist gestiegen. Wie das 
Statistische Bundesamt am in 
Wiesbaden mitteilte, wuchs die 
Zahl der Empfänger von Pflege-
hilfen 2011 um 2,9 Prozent auf 
rund 423 000 gegenüber 2010. 
Die Sozialhilfeträger gaben 2011 
dafür netto rund 3,1 Milliarden 
Euro aus, 4,6 Prozent mehr als 
im Jahr davor. Fast drei Viertel 
(72 Prozent) der Betroffenen 
wurden nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes in 
Einrichtungen versorgt, in der 
Regel vollstationär. 27 Prozent 
waren nicht in Einrichtungen 
untergebracht. Nur eine kleine 
Minderheit (ein Prozent) bezog 
Leistungen zur Pflegehilfe 
innerhalb und außerhalb von 
Einrichtungen.

Wohlfahrtspflege legt 
Sozialcharta vor
Die Freie Wohlfahrtspflege in 
Bayern hat eine Sozialcharta 
vorgelegt. Darin warnen die 
Wohlfahrtsverbände auch vor 
einem drastischen Fachkräfte-
mangel in der Altenpflege. Schon 
heute fehlten flächendeckend in 
ganz Deutschland Altenpfleger, 
sagte der Präsident der Diakonie 
in Bayern, Michael Bammessel, 
in München. „Man mag sich gar 
nicht ausmalen, wie sich das ent-
wickelt.“ Schon heute müssten 
Betten in Pflegeheimen leerblei-
ben, weil nicht genug Betreuer 
zur Verfügung stünden.
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Von Rechtsanwältin Sybille Jahn

Das Problem
Noch vor Inkrafttreten des 15. Rundfun-
känderungsstaatsvertrages haben sich 
die Intendanten der öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten darauf verständigt, dass Be-
wohner von Pflegeheimen ab dem 1.1.2013 
vorerst keine Rundfunkgebühren zahlen 
müssen. Dieser Entschluss ist durchaus zu 
begrüßen. Rechtssicherheit wird hierdurch 
jedoch nicht geschaffen, da sich eine solche 
Gebührenbefreiung den Regelungen des 
neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
so nicht entnehmen lässt. Während sich 
die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten 
diesem Problem im Hinblick auf Bewohner 
von Pflegeheimen gestellt haben, bleibt die 
Rundfunkgebührenpflicht für Bewohner 
von Einrichtungen der Behindertenhilfe 
nach wie vor fraglich. Über Einrichtungen 
des betreuten Wohnens und ambulant 
betreute Wohngemeinschaften enthält der 
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
ebenfalls keine expliziten Regelungen. 
Hier ist die Antwort auf die Frage nach der 
Gebührenpflicht der Bewohner in § 3 Abs. 1 
des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
zu suchen.

Die Lösung
Bis der Gesetzgeber eine eindeutige Rege-
lung geschaffen hat, werden Pflegeheime 
von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstal-
ten als Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne 
des § 3 Abs. 2 Nr. 1 des 15. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages behandelt. Das hat zur 
Konsequenz, dass die Beitragspflicht für die 
einzelnen Zimmer und damit die Bewohner 
entfällt. Um in den Genuss der Beitrags-
befreiung zu kommen, müssen sich die 
Bewohner aber beim Beitragsservice von der 
Rundfunkbeitragszahlung abmelden.

Für Bewohner von Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe haben die öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten keine Aussage getroffen. 
Handelt es sich aber um Einrichtungen, 
bei denen die Betreuung der Bewohner im 
Vordergrund steht, ist die Situation durchaus 
mit Pflegeheimen zu vergleichen. Bewoh-
ner solcher Einrichtungen sollten daher 
unter Bezugnahme auf die für Pflegeheime 
getroffene Zusage versuchen, sich ebenfalls 
von der Rundfunkbeitragszahlung abzu-
melden. Darüber hinaus sollten sie prüfen, 
ob eine Befreiung oder Ermäßigung nach 
§ 4 des 15. Rundfunkänderungsstaatsver-
trages aufgrund des Bezuges bestimmter 

Sozialleistungen oder aufgrund des Grades 
der Behinderung für sie in Betracht kommt 
und gegebenenfalls einen entsprechenden 
Antrag stellen. 

Einrichtungen des betreuten Wohnens und 
ambulant betreute Wohngemeinschaf-
ten sind keine Gemeinschaftsunterkünfte 
sondern jeweils Wohnungen im Sinne des § 
3 Abs. 1 des 15. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages. Daher ist für jede Wohneinheit 
beziehungsweise jede Wohngemeinschaft 
eine Person zur Beitragszahlung verpflichtet. 
Alle anderen Bewohner können sich von 
der Rundfunkbeitragszahlung abmelden. 
Darüber hinaus sollte aber auch hier jeder 
Bewohner prüfen, ob individuelle Befrei-
ungen oder Ermäßigungen in Betracht 
kommen und diese gegebenenfalls beantra-
gen. Erteilte Befreiungen und Ermäßigungen 
gelten auch für den jeweiligen Ehepartner 
oder eingetragenen Lebensgefährten.
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Recht für die Praxis
Sind Bewohner sozialer Einrichtungen von den Rundfunkgebühren befreit?

Hamburg. Auf der Pflegemesse 
Let‘s Care in Hamburg forderten 
Vertreter des Deutschen Berufs-
verbandes für Pflegeberufe Poli-
tik, Kosten- und Leistungsträger 
zu tief greifenden Reformen der 
Pflege auf. Alle Entscheidungs-
träger müssten gemeinsam ihrer 
Verantwortung für die Menschen 
nachkommen, die auch in Zu-
kunft eine gute pflegerische Ver-
sorgung brauchen. Die Forderun-
gen im Einzelnen:
•	Zügiger und konsequenter Aus-

bau der akademischen Ausbil-
dung der Pflege.

•	Eine den tatsächlichen Belas-
tungen der Pflegeberufe ange-
messene Bezahlung.

•	Neubewertung der Aufgaben-
profile aller in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft angesie-
delten Berufsgruppen.

•	Einsatz von Personalbe-
messungsinstrumenten und  
Berücksichtigung der Ergebnis-
se.

•	Umsetzung von erfolgreich 
geprüften Modellen zu alters-
gerechten Arbeitsplätzen in der 
Pflege.

•	Eine ernst gemeinte Flexibili-
sierung von Arbeitszeiten.

•	Vereinbarkeit von Familie und 
Pflege als Unternehmensziel.

•	Präventionspotenziale in der 
gesamten Gesellschaft aus-
schöpfen. 

•	Abbau von Hierarchien zwi-
schen den Gesundheitsfachbe-
rufen.

Mit einer zügigen Umsetzung 
dieser Forderungen ließe sich das 
Image der Pflege nach Ansicht des 
Verbandes nachhaltig verbessern.  
„Was für die Gesellschaft zunächst 
noch eine Herausforderung dar-
stellt, kann auf der anderen Seite 
eine vielversprechende Perspekti-
ve sein: Galt der Pflegeberuf bis-
her schon als krisensicher, wird 
er zukünftig zu den am meisten 
nachgefragten Tätigkeiten zählen. 
Dafür müssen die Akteure aber 
jetzt das Richtige tun“, schreibt 
der DBfK in einer Mitteilung. 
Ein richtiger Schritt wäre unter 
den oben aufgeführten auch, der 
Pflege die Verantwortung für die 
eigenen Belange auch in die eige-
nen Hände zu geben – „durch die 
Errichtung von Pflegekammern 
in den Bundesländern, wie es in 
Schleswig-Holstein bereits ge-
plant ist“, so der Verband.  

Unterhaching. Mit Blick auf den 
akuten Personalmangel in der 
Pflege beklagt Stefan Arend, Vor-
stand von KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter, den „im Alltag oft 
wiehernden Amtsschimmel“. Als 
Beispiel nannte er vor allem die 
Anerkennung als Fachkraft von 
ausländischen Mitarbeitern. So 
gehörten zu den Voraussetzungen 
für diese Anerkennung „die für 
die Ausübung der Berufstätigkeit 
erforderlichen Kenntnisse der 
deutschen Sprache“ (§2 KrPfG). 
„Doch die Behörden, die in den 
Bundesländern für die Anerken-
nung verantwortlich sind, schie-
ßen in diesem Zusammenhang 
weit über das Ziel hinaus“, em-
pörte sich der KWA Vorstand.

Um als Fachkraft Anerkennung 
zu finden, müssten ausländische 
Bewerber die deutsche Sprachbe-
fähigung des Referenzniveaus B2 
nach dem gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmen für Spra-
chen (GeR) nachweisen. Dafür 
müssen sie sich unter anderem 
„zu einem breiten Themenspek-
trum klar und detailliert ausdrü-
cken, einen Standpunkt zu einer 
aktuellen Frage erläutern und die 
Vor- und Nachteile verschiedener 

Möglichkeiten angeben können“, 
wie es in den Ausführungen zum 
Referenzrahmen wörtlich heißt. 
Es könne doch nicht sein, dass 
die Grundvoraussetzung, um in 
Deutschland aus dem Ausland 
kommend als Krankenschwester 
oder Altenpfleger arbeiten zu dür-
fen, dieselbe Sprachprüfung sei, 
die auch vor Aufnahme eines wis-
senschaftlichen Studiums an ei-
ner deutschen Universität verlangt 
werde, so Arend. Zur Erlangung 
der deutschen Staatsbürgerschaft 
sei dagegen nur der Standard B1 
erforderlich. „Das ist ein Treppen-
witz à la Karl Valentin!“, echauf-
fierte sich Arend. Hier müsste 
die Politik sofort eingreifen, aber 
leider habe sich auch die „an sich 
recht schlüssige Ausbildungs- 
und Qualifizierungsoffensive Al-
tenpflege auf Bundesebene, die im 
Spätherbst 2012 gestartet ist, die-
ser Problematik nicht angenom-
men bzw. damit aufgeräumt“, so 
der KWA Vorstand. Er hätte sich 
dort eine Empfehlung zur sprach-
lichen Kompetenz ausländischer 
Mitarbeiter gewünscht, die die 
überzogenen Forderungen nach 
B2 gerade gerückt hätten, das B1-
Niveau sei völlig angemessen.  

DBfK auf der Messe Let‘s Care in Hamburg

Umfassende Reformen gefordert
Sprachanforderungen für Fachkräfte aus dem Ausland

Arend: „B2-Niveau ist überzogen“


